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1. Allgemeines
Allen Verträgen und Angeboten liegen die nachstehenden Bedin-
gungen zugrunde. Sie gelten durch die Auftragserteilung oder die 
Annahme der Lieferung als anerkannt. Sämtliche Bedingungen des 
Käufers, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind für uns auch dann 
unverbindlich, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 
Stillschweigen auf unsere Bedingungen oder Entgegennahme un-
serer Lieferungen gelten als Genehmigung unserer Bedingungen.

2. Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend. Muster oder Prospekte dienen 
lediglich als Anschauungsmaterial. Eine etwaige Verbindlichkeit 
bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Soweit in den Verkaufsun-
terlagen Gewichte, Abmessungen sowie Baumaße aufgeführt sind, 
sind diese ohne Verbindlichkeit, da durch Typänderung oder eine 
entsprechende Entwicklung Änderungen eintreten können. Die 
Anpassung an eine später vielleicht abweichende Normung bleibt 
vorbehalten.

3. Preisstellung
Unsere Angebote sind stets freibleibend, wenn nicht ausdrücklich 
Festpreise vereinbart worden sind. Die angegebenen Preise verste-
hen sich ab Versandstation, ausschließlich Fracht- und Verpackungs-
kosten; die Mehrwertsteuer wird noch hinzugerechnet. Inzwischen 
eingetretene Verteuerungen werden berechnet, doch berücksichti-
gen wir auch zwischenzeitliche Preissenkungen. Bei Kleinaufträgen 
kann als Kostenausgleich ein Mindermengenzuschlag berechnet 
werden. Bei Lieferung von Maschinen bzw. Einrichtungsgegen-
ständen wird eine Transportversicherung abgeschlossen und da-
für ein kleiner Zuschlag berechnet. Mündlich abgegebene Preise 
oder sonstige Vereinbarungen werden erst rechtskräftig, wenn sie 
schriftlich bestätigt worden sind.

4. Lieferzeit
Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage unserer Bestellungsan-
nahme, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Ausführungs-
einzelheiten. Die Lieferfrist gilt mit der rechtzeitigen Meldung 
der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Absendung 
ohne unser oder des Lieferwerkes Verschulden unmöglich ist. 
Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich - unbeschadet unserer 
Rechte aus Verzug des Bestellers - um den Zeitraum, um den der 
Besteller mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem ande-
ren Abschluss im Verzug ist. Falls wir in Verzug geraten, muss der 
Besteller uns eine angemessene Nachfrist gewähren.

5. Rücktrittsrecht
Entstehen nach Vertragsabschluss Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
oder Zahlungsbereitschaft des Käufers, so können wir die Leistung 
verweigern, bis die Zahlung erfolgt oder Sicherheit für die Zahlung 
geleistet ist.

6. Gewichte und Mengen
Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen behalten wir uns 
vor. Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 10% der Bestellmen-
ge sind branchenüblich und gelten als vertragsgemäße Erfüllung. 
Bei Unterlieferung der Bestellmenge besteht kein Anspruch auf Lie-
ferung der Fehlmenge.

7. Schutzrechte
Wird die Ware in vom Besteller besonders vorgeschriebener Aus-
führung (nach Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten An-
gaben) hergestellt und geliefert, so übernimmt der Besteller die 
Gewähr, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere 
Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrech-
te, nicht verletzt werden. Der Besteller ist verpflichtet, uns von allen 
Ansprüchen Dritter, die sich aus einer solchen Verletzung ergeben 
könnten, freizuhalten. Von uns übergebene Zeichnungen, Muster 
etc. sind, sofern nicht sofortige Rückgabe verlangt wurde, sorgfältig 
aufzubewahren und bleiben unser Eigentum.

8. Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind, soweit nichts an-
deres vereinbart wurde, wie folgt zu zahlen: 
innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum ..... 2% Skonto; in-
nerhalb 30 Tagen nach Rechnungseingang netto ohne Abzug. 
Davon ausgenommen sind Investitionsgüter wie Maschinen, Trans-
portgeräte, Demag-Erzeugnisse etc., für welche Sonderbedingun-
gen gelten. Kleinlieferungen unter € 50,00 sind sofort nach Erhalt 
ohne Skonto zahlbar.
Bei Zielüberschreitung werden Verzugszinsen be-
rechnet, die den Sätzen für Bankkredite entsprechen. 
Die Zahlung durch Wechsel bedarf einer besonderen Vereinbarung, 
wobei Skontoabzug nicht möglich ist und Diskontspesen belastet 
werden. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Lauf-
zeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort 
fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns 
Umstände bekannt werden, die nach unserer Ansicht geeignet sind, 
die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind dann auch 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszah-
lung auszuführen bzw. nach angemessener Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten.

9. Versand und Gefahrenübergang
Die Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Die 
Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Verpackung wird zu 
Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Bei Trans-
portschäden ist sofort nach Erhalt eine rechtsverbindliche Bruch-
bescheinigung durch den ausliefernden Spediteur bzw. die Bundes-
bahn auszustellen.

10. Gewährleistung
Bei berechtigter Mängelrüge innerhalb von 8 Tagen nehmen wir man-
gelhafte Ware zurück und liefern einwandfreie Ware. Stattdessen kön-
nen wir auch den Minderwert ersetzen oder die unbearbeitete Ware 
zum berechneten Preis zurücknehmen. Rücksendungen werden nur 
nach vorheriger Vereinbarung angenommen. Für von uns nicht ver-
schuldete Rücknahmen wird eine Bearbeitungsgebühr berechnet. 
Mängelansprüche verjähren spätestens einen Monat nach schriftli-
cher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. Sämtliche weiterge-
henden Ansprüche, wie z.B. auf Ersatz von Schaden irgendwelcher 
Art; der nicht an der Ware selbst entstanden ist, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.

11. Eigentumsvorbehalt
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbe-
halt. Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über, wenn er sei-
ne gesamten - auch zukünftig entstehenden - Verbindlichkeiten aus 
unseren Lieferungen getilgt hat. Das gilt auch dann, wenn der Kauf-
preis für bestimmte vom Kunden bezeichnete Warenlieferungen 
bezahlt ist. Bei laufender Rechnung dienen die Sicherheiten auch 
der Sicherung unserer Saldoforderungen. Der Kunde ist berech-
tigt, die gelieferte Ware im Rahmen seiner Produktion zu verwen-
den oder in seinem gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern. 
Verpfändungen oder Sicherheitsübertragungen sind ihm untersagt. 
Von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer 
Rechte hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen und alle 
etwa hierdurch entstehenden Kosten zu tragen oder uns zu erstatten. 
Forderungen, die bei dem Käufer während der Dauer unseres Ei-
gentumsvorbehaltes aus einer Weiterveräußerung an Dritte entste-
hen, gehen ohne besondere Abtretungserklärung in Höhe unserer 
ausstehenden Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem 
Käufer auf uns über. Der Käufer bleibt bis auf Widerruf berechtigt, 
die angetretenen Forderungen selbst einzuziehen.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist im Verhältnis zu Vollkaufleuten 
das für unseren Firmensitz zuständige Amtsgericht. Auch im übri-
gen ist dieses Amtsgericht vereinbart, sofern Ansprüche im Wege 
des Mahnverfahrens geltend gemacht werden.
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